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55. JAHRGANG Nr. 12 1. DEZEMBER 1958
D e e

Richtlinien und Richtsiitze fiir die Bemessung
der armenrechtlichen Unterstiitzung

Von B. Eggenberger, Chef des Fuirsorgeamtes der Stadt St. Gallen*

Man kénnte wohl mit Recht bei der Besprechung von Richtlinien und Richt-
sdtzen fir die Armenpflege sagen: « Grau ist alle Theorie und griin des Lebens
goldener Baum. »

Was ich Thnen heute vorzutragen habe, sind also wirklich nur richtung-
gebende Ratschlige, Empfehlungen, wie man ungefihr den Lebensbedarf von
Hilfesuchenden ermittelt und in welchem Rahmen sich die Unterstiitzung be-
Wegen soll.

Die Lebensbediirfnisse der Menschen sind verschieden nach Alter, Geschlecht,
Beruf, Wohnort, bis zu einem gewissen Grad auch nach Stand und Herkunft.
Unsere Hilfe muf sich, wie Art. 329 ZGB sich ausdriickt, auf die Leistung be-
schrinken, die zum Lebensunterhalt des Bediirftigen erforderlich ist. Wir sind
einerseits Berater und Helfer der Bediirftigen, anderseits aber auch Treuhinder
deI‘jenigen, die die Mittel fiir die Hilfe beschaffen, d. h. der Steuerzahler.

Mit der Anwendung der Richtsiitze erschopft sich aber unsere Aufgabe nicht.
Der Armenpfleger hat auch vorsorgliche und nachgehende Fiirsorge in seinem
.ﬂichtenheft. Er soll beratend, mahnend, strafend, aber auch aufmunternd, er-
Zieherisch wirken und alle gesetzlichen und praktischen Mittel zur Anwendung
ringen, die geeignet sein konnen, die Hilfesuchenden wieder in eine Skonomisch
und moralisch bessere Lage zu versetzen. Er wird dazu die Hilfe von Privaten,
Amtern und Behérden in Anspruch nehmen, sofern dies im Einzelfalle erforderlich
und méglich ist.

. Das Gesetz iiber das Armenwesen des Kantons St. Gallen vom 7. Juli 1926,
I Vollzug seit 1. Juli 1927, sagt hieriiber u. a. folgendes:

_—

* Vortrag, gehalten am 5. Schweizerischen Fortbildungskurs fur Armenpfleger in Weggis,
am 28. September 1956.
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«Art. 1. Die Armenfiirsorge hat die Aufgabe:

1. der Verarmung mit den der Armenbehdrde zu Gebote stehenden morali-
schen, finanziellen und armenpolizeilichen Mitteln méglichst entgegenzuwirken;

2. voriibergehend in Not Geratenen mit Rat und Tat beizustehen, soweit
moglich ihnen behilflich zu sein, sich durch eigene Anstrengung und Arbeit
wieder in eine 6konomisch und moralisch bessere Lage zu versetzen, und sie bis
dahin in angemessener Weise zu unterstiitzen; '

3. erkrankten Bediirftigen sowie bediirftigen Wochnerinnen das Notwendige
zu verabfolgen und die zur Herstellung ihrer Gesundheit und Arbeitsfihigkeit
erforderliche édrztliche Pflege zu gewihren, und zwar je nach Anordnung der
Armenbehorde zu Hause oder in einer Krankenanstalt;

4. gegen jene, die infolge von Arbeitsscheu oder Liederlichkeit selbst in Not
geraten sind oder ihre Familie in Not gebracht haben, durch die armenpolizeilichen
Mittel mit wirksamer Strenge vorzugehen;

5. bediirftigen Kindern in nicht erwerbsfahigem Alter sowie vermdogenslosen
Erwachsenen, die wegen Alters oder Gebrechen ihren Lebensunterhalt nicht
verdienen konnen, dauernd entsprechende Pflege und Unterstiitzung zukommen
zu lassen.

Art. 2. Die Unterstiitzung soll rechizeitig gewihrt werden. In dringlichen
Fillen ist der Président der Armenbehérde berechtigt und verpflichtet, von sich
aus die unerldBlichen Verfiigungen zu treffen, unter nachheriger Mitteilung an
die Behorde.

Art. 3. Ist der Familienvorstand der Unterstiitzung unwiirdig, so diirfen
deshalb die hieran unschuldigen Familienglieder, insbesondere die Kinder, nicht
Not leiden; diesen ist die notwendige Unterstiitzung in der Weise zu gewihren,
daB jener nicht hieraus fiir sich Nutzen ziehen kann; gegen den Fehlbaren ist
iiberdies mit den armenpolizeilichen Mitteln vorzugehen.

Art. 15. Die voriibergehend Unterstiitzungsbediirftigen sind in erster Linie,
wenn moglich, durch Zuweisung von Arbeit und im iibrigen je nach den Ver-
hiltnissen durch Gutscheine (fiir Miete, Nahrungsmittel usw.) oder durch Bar-
beitrige in der Weise zu unterstiitzen, daf} sie ihre wirtschaftliche Selbstéindig-
keit wiedergewinnen kénnen.

Art. 16. Wenn eine Familie unverschuldeterweise in Not geriit, soll mit der
Unterstiitzung nicht zugewartet werden, bis das ihr zum Lebensunterhalt und
zur Erwerbstitigkeit notwendige Eigentum verduflert ist.

Art.'17. Jeder Unterstiitzte ist verpflichtet, eine ihm von der Armenbehdrde
in oder aufler der Gemeinde angewiesene, seinen Krdiften entsprechende Arbeit an-
zunehmen.

Ferner ist jeder Unterstiitzte verpflichtet, Giber seine Verhiiltnisse wahrheits-
getreu Auskunft zu geben, seinen Erwerb und denjenigen seiner Familienange-
hérigen, sowie die erhaltene Unterstiitzung seinen Verhiltnissen und den Wei-
sungen der Armenbehérde entsprechend zu verwenden und sich iiberhaupt den
Anordnungen der Armenbehérde zu unterziehen.

Art. 72. Pflichtwidriges Verhalten des Unterstiitzten zieht nach sich:

1. Ermahnung und Verwarnung zu Protokoll durch den Prisidenten der
Armenbehorde, allenfalls im Beisein des Aktuars oder der gesamten Behdrde,
notigenfalls nach polizeilicher Vorfithrung des Fehlbaren;
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9. Arrest bis auf 2 evt. 8 Tage;
3. bei wohnortlich Unterstiitzten Heimschaffung.

Im iibrigen sind auch alle andern, von der Gesetzgebung vorgesehenen Fiir-
sorge- und ZwangsmafBnahmen anwendbar, wie Uberweisung an die Strafbehérden
zur Bestrafung wegen Ungehorsams, Mallnahmen betreffend Kinderschutz, Ent-
miindigung, Behandlung gemif dem Gesetz betr. die Bekdmpfung der Trunk-
sucht, Einweisung in eine Zwangs- oder Verwahrungsanstalt. »

Neu kdme nun noch hinzu die Mafinahme des Art. 217 Schweiz. Str. GB:
Klage wegen Vernachlissigung der Unterhalts- oder Unterstiitzungspflicht.

In Art. 63 des kant. Armengesetzes wird sodann auch noch ein planmifBiges
Zusammenarbeiten mit den freiwilligen Unterstiitzungsvereinen gefordert.

Ich mdchte die soeben vorgelesenen Vorschriften als Richtlinien fir die
Armenbehorde und den Armenpfleger bezeichnen. Sie finden sich ohne Zweifel
In den meisten kantonalen Armengesetzen mehr oder weniger ausfiithrlich. Aber
auch in anderen Staaten mit ausgebildeter offentlicher Fiirsorge werden wir
kaum wesentlich andere Weisungen finden. Diese Grundsitze und die praktische
Verwirklichung derselben sind in den Kulturstaaten iiberall ungefihr gleich.
Die Durchfithrung ist aber, wie bei uns auch, je nach Umfang und Besetzung
der einzelnen Amter, und nach den sich bietenden Moglichkeiten, zu Stadt und
Land verschieden.

Nun ist mir aber nicht aufgetragen worden, mit Thnen tber die allgemeinen
Richtlinien nachzudenken, sondern iiber die Richisifze. Diese beschlagen einen
engeren. Rahmen, weil wir darunter nur die Festsetzung der im Einzelfalle zu
gewihrenden materiellen Unterstiitzung des Hilfesuchenden, nicht aber alle
andern, allfillig auch noch in Frage kommenden Hilfsmafnahmen verstehen.
Obwohl der Arbeitsbeschaffung, der Wohnungsvermittlung, der Schlichtung von
Meinungsverschiedenheiten in der Familie und auf dem Arbeitsplatz, der Beihilfe
zur Erhiltlichmachung von Unterhaltsbeitrigen, Verwandtenunterstiitzungen,
Renten und Fiirsorgebeitrigen aller Art, z. B. Leistungen der Unfall- und Mili-
tirversicherung, Arbeitslosenversicherung, von Krankenkassen usw. eine wesent-
liche Bedeutung zukommt, und diese vor- und fiirsorglichen Bemiihungen ge-
eignet sind, die materiellen Leistungen der Armenpflege iiberfliissig zu machen
oder sie wenigstens stark zu reduzieren, kommen wir eben doch nicht darum
herum, in dringenden Fillen vorschuBweise oder in laufenden Fillen zuschuB-
Weise mit Geld auszuhelfen. Die Unterstiitzungsfille sind eben doch zahlreich,
bei welchen Dritte zur Hilfeleistung nicht herangezogen werden kénnen und somit
die Armenpflege allein, und ausschlieBlich mit eigenen Mitteln, beistehen muB.

Da gilt es nun festzustellen, wie grofl und welcher Art der Unterstiitzungs-
bedarf ist. Es diirfte allgemein als selbstverstindlich gelten, daBl die offentliche
Hand nur fiir die Beschaffung der Mittel zustiindig ist, soweit sie notwendig sind
fiir die Befriedigung der dringendsten Bediirfnisse. [iir nicht lebensnotwendige An-
schaffungen kommt die Armenpflege nicht in Frage. Es darf erwartet werden,
flaﬁ sich der Bediirftige, solange er auf die Beihilfe der Armenpflege angewiesen
18t, nach Méglichkeit einschrinkt und damit Riicksicht nimmt auf jene Mit-
menschen, die, in gleichen oder finanziell nicht besseren Verhiltnissen, es sich
zur Pflicht machen, méglichst mit den ihnen zur Verfiigung stehenden Mitteln
auszukommen.

Bei der Beurteilung des normalen Existenzbedarfes unterscheidet man des-
halb zwischen unbedingt notwendigen Aufwendungen, solchen fiir die die 6ffent-
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liche Firsorge nur bedingt aufkommt und schlieBlich Auslagen, fiir welche sie
nicht aufkommt.

Unterstiitzung ist somit im Notfalle zu gewéhren fir:

1. Nahrungsmittel,

2. Nahrungsmittelzubereitung (Holz, Gas, Elektrisch usw.),

3. Reinigungsmittel des Korpers, der Kleidung und der Wohnung,

4. Beleuchtung.

Von Fall zu Fall fiir:

5. Heizung,

6. Bekleidung,

7. Kosten der Wohnung (Miet- oder Hypothekarzinsen)

Unterstiitzung ist nur bedingt zu leisten fiir:

1. Krankenpflege, d.h. soweit keine Versicherung besteht, dieselbe er-
schopft ist, oder die Versicherungsleistungen nicht ausreichen.

2. Sozialabgaben. Beitrige an Versicherungen sind blofl zu leisten, wenn
diese geeignet sind, die Existenz der Bediirftigen ganz oder teilweise zu sichern
und die Fiirsorge zu entlasten. (Kranken-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung).

3. Hausrat und Wische (Wohnungsausstattung), evt. durch Gelegenheits-
kidufe, Vereinbarung iiber Herabsetzung von Abzahlungsraten, woméglich Er-
setzung teurer Einrichtungen mit untragbaren Abzahlungsraten durch Umtausch
mit weniger und billigeren Gegenstinden.

4. Verkehrsausgaben, Tram, Bus, Bahn, Fahrrad bei groBer ridumlicher
Trennung von Wohnung und Arbeitsplatz.

5. Bildung, Unterhaltungszulagen und Berufsausgaben fiir Lehrlinge, Um-
schulungen usw., soweit keine oder ungeniigende Stipendien erhiltlich sind.

6. Gebihren, z. B. Hausierpatenttaxen. Womdglich Gesuch um Erlasse,
z. B. fiirr Ausstellung eines Heimatscheines, Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung
(Auslinder), Kostenerlal im Gerichtsverfahren (Armenrechtszeugnis) oder be-
reits erwachsener Kosten im Strafverfahren (Armutszeugnis). Unterstiitzung nur,
wenn von Zahlung der Gebiihren die Erwerbstitigkeit abhingig ist.

7. Lebensversicherungen. Sofern es sich um verhéltnismiBig hohe Primien
handelt, ist in laufenden Unterstiitzungsfillen Umwandlung in primienfreie Ver-
sicherung anzustreben. Nur wenn bei bald zu erwartender Filligkeit der Ver-
sicherung eine hohe Einbulle zu befiirchten wiire, sollten solche Primien in den
Unterstiitzungsbedarf eingerechnet werden. Evtl. hat eine Abtretung oder Teil-
abtretung der Versicherungssumme als Riickerstattung an die Unterstiitzung
stattzufinden.

Unterstiitzungen sind abzulehnen fiir:
1. GenuBmittel: Alkohol, Tabak usw.,

2. Ferien, soweit sie nicht drztlich verordnet sind oder auf andere Weise
als dringend ausgewiesen werden,

3. Vergniigungen aller Art,
4. Steuern (evtl. Gesuch um Stundung, Reduktion oder ErlaB}),

5. Beitrige an Vereine beruflicher, politischer, kirchlicher oder kultureller Art,
soweit mit der Mitgliedschaft nicht eine Existenzsicherung verbunden ist,
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6. Schulden, ausgenommen solche, bei deren rechtlicher Geltendmachung
durch den Gldubiger die Existenz des Bediirftigen gefihrdet ist und hernach mit
vermehrten offentlichen Mitteln Ersatz beschafft werden miillte: Riickstinde
an Mietzinsen, riickstindige Abzahlungsraten fiir Mdobel, Wische, Nédh- und
Waschmaschinen und dgl.

Die Beriicksichtigung oder Ausschaltung der verschiedenen Ausgabeposten
in der Haushaltrechnung Bedirftiger soll in verniinftigem, lebensnahem Rahmen
geschehen und immer die Existenzsicherung der Notleidenden zur Wegleitung
nehmen. Was fiir voriitbergehende Unterstiitzungen gilt, kann nicht unbedingt
auch fir laufende Hilfsmaflnahmen zutreffen. Bei voriibergehender Hilfe wird
man z. B. nicht verlangen, dafl Lebensversicherungen in primienfreie umge-
wandelt werden, daf} eine billigere Wohnung zu suchen sei, daf3 ein Roller, welcher
nicht Berufszwecken dient, verkauft oder daBl ein Abzahlungsvertrag fiir zu teure
Mobel aufgelost werde. Wenn die Notlage nur wihrend kurzer Zeit andauert und
ihre Ursache sonst behoben werden kann, ist von eingreifenden Sanierungsmal-
nahmen abzusehen. Bei voraussichtlich andauernder Notlage werden aber alle
Moglichkeiten ausgeschopft werden miissen, die zur Behebung der Notlage ver-
antwortet und den Bediirftigen zugemutet werden konnen.

Leider gibt es trotzdem noch verschiedene Wege, um die Mallnahmen einer
Armenpflege mehr oder weniger unwirksam zu machen. Nicht einmal die Abgabe von
Gutscheinen statt Barmitteln bietet Gewahr vor Milbrauch der 6ffentlichen Hilfe.

Wenn einerseits der wirkliche Lebensbedarf und anderseits allfillige Ein-
nahmen festgestellt sind, gilt es, die Unterstiitzung zu berechnen. Es gibt im
Haushalt feste, aber auch nur schitzbare Auslagen. Feste sind z. B. der Mietzins,
die Sozialabgaben, Lebensversicherungsprimien, Abonnements von Zeitungen,
die Steuern; nicht ganz genau konnen berechnet werden die monatlichen Auslagen
fiur Nahrungsmittel, Gas, Elektrisch, Bekleidung, Wische, Schuhe usw. Dagegen
wird man mit Mittelzahlen dem ungefihren Bedarf nahekommen, sofern nicht
durch ein gut gefiihrtes Haushaltungsbuch zuverlissige Unterlagen erhiltlich sind.

Fiir Bekleidung, Wische, Schuhe und fir Heizmaterial ist ja ohnehin nur
bei jeweilen eintretendem Bedarf ein Kredit zu eroffnen, sofern die Armenpflege
hiefiir iberhaupt beansprucht werden muf}. Das gleiche trifft zu fiir die 6ffent-
liche Beihilfe bei Erholungsaufenthalten, Badekuren, érztlichen Konsultationen,
Aufenthalten in Krankenhdusern, Sanatorien usw.

Wir beschrinken uns deshalb noch auf die Berechnung des Bedarfes fiir
Lebensmittel, deren Zubereitung (Gas, Elektrisch, Holz) und fiir Reinigungs-
mittel des Korpers, der Kleidung und der Wohnung. Es gibt hier Erfahrungs-
zahlen auf Grund von Haushaltsrechnungen. Dabei hat sich ergeben, daf} der
Durchschnittsverbrauch je Kopf einer Familie sinkt, je mehr Glieder eine Familie
zdhlt. In der Berechnung des Nahrungsmittelbedarfes einer Familie findet also
die Degression Anwendung (fallende Verbrauchsziffer). Immerhin gibt es auch
hier eine untere Grenze. Aus Berechnungen der Lebenshaltungskosten geht mit
Eindeutigkeit hervor, da diese Kosten bei einer Einzelperson und einem Ehe-
paar verhiltnismaflig hoch sind und mit zunehmender Kinderzahl je Kopf fallen.
Ob nun die einzelnen Berechnungsansitze so oder anders lauten, das Grund-
gesetz der Degression steht fest. Man darf aber wohl auch annehmen, dal3 dltere
nicht mehr erwerbstitige Bediirftige mit eigenem Haushalt mit weniger Haus-
haltungsgeld auskommen als jiingere, noch im Erwerbsleben stehende. Da8 fiir
dltere Kinder der Monatsverbrauch gréBer ist, als fiir jiingere, ist ebenfalls ver-
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stindlich. Die Berechnung des Nahrungsmittelbedarfes sollte nicht allein den
Bedarf in Franken, sondern auch den erforderlichen Nahrungsmittelwert beriick-
sichtigen. Sie konnen hieriiber nachlesen, was Dr. 4. Ziklmann in seinem 1955
von der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz herausgegebenen Jubildums-
Handbuch, « Einfiihrung in die Praxis der Armenfiirsorge », auf Seite 75 ff. schreibt.
Demnach soll der Bedarf eines Mannes tiglich 2400 Kalorien sein. Dieser Bedarf
ist fiir Frauen erfahrungsgemif um 209, niedriger. Er weicht von dieser Zahl auch
ab nach Alter und Grifle der Person. Die Armenpfleger werden sich mit solchen
Spezialfragen aber kaum beschéftigen; es ist Aufgabe der Familienfiirsorgerinnen,
Hauswirtschaftslehrerinnen, Haushaltungsleiterinnen usw., dafiir zu sorgen, daf}
das Verstindnis fiir eine gesunde und zweckmiBige Ernidhrung in einfachem
Rahmen geweckt und gefordert wird. Es ist eine Erfahrungstatsache, dal} tiichtige
Frauen und Miitter mit weniger Mittel mehr herauswirtschaften als des Haus-
haltens unkundige Frauen, die iiber reichlicheres Haushaltungsgeld verfiigen.
Durch das wohl nun in allen Kantonen bestehende Obligatorium fiir den Haus-
wirtschaftsunterricht darf angenommen werden, daf} allméhlich eine Ertiichtigung
und zielbewullte Erziehung unserer Tochter zu guten Hausfrauen auf der ganzen
Linie eintritt. Es braucht aber immerhin guten Willen, bei gedriickten Verhalt-
nissen den Mut und die Kraft nicht zu verlieren und mit Uberlegung durchzu-
halten. Wo dieses Bestreben vorherrscht, soll der Armenpfleger den guten Willen
durch Wohlwollen und gerechte Anwendung der Richtséitze unterstiitzen. Es
muf} versucht werden, mit den Bediirftigen zusammenzuarbeiten. Armenpfleger
und Bedurftige miissen einander helfen, dann wird eine Normalisierung der Ver-
hiiltnisse und eine Befreiung von der Armenfiirsorge eher erreicht. In diesem
Sinne mufl davor gewarnt werden, den Lebenshaltungsbedarf zu knapp zu be-
messen, und vor allem darf die Mithilfe verdienstfihiger Kinder nicht so stark
herangezogen werden, dall diese kein Interesse mehr am Zusammenleben haben.
Anderseits aber ist immer auch wieder daran zu erinnern, dafl in erster Linie
die Verwandten sich gegenseitig zu helfen haben.

Die Anrechnung des Einkommens erfolgt nicht bei allen Armenpflegen in
gleicher Weise. Wihrenddem einzelne das Einkommen Erwachsener voll in
Rechnung setzen, begniigen sich andere mit nur teilweiser Anrechnung, z. B.
809, oder 809%,. Bei mitverdienenden Familienglicdern wird ebenfalls 6fters nur
cin Teil des Einkommens in Rechnung gestellt, z. B. 709%,, in der Meinung, daf
309, zur Bestreitung eigener Auslagen, z. B. Kleideranschaffungen, Taschengeld,
Anlage von Reserven usw. zu verwenden seien. Aullerdem werden die Steuern,
Sozialabgaben usw. in Abrechnung gebracht.

Das Einkommen minderjihriger Familienmitglieder wird entweder nicht voll
angerechnet oder aber ein Taschengeld als Abzug bewilligt. Freie Zuwendungen
Dritter sollten nicht voll in Rechnung gestellt, sondern als Verbesserung der
Lebenshaltung nur teilweise angerechnet werden, um nicht den Helferwillen zu
schwiichen.

Vermdogen sollten bis zu einem gewissen Betrag belassen werden. Das hat seine
ganz besondere psychologische Wirkung. Wenige Armenpflegen beschrinken diese
Reserve auf Fr.300.— bis Fr.500.—, je nach Familienstand. Andere schen, besonders
bei groBeren Sparbetrigen, die amtliche Verwahrung von Sparheften usw. vor.

Es diirfte iibrigens allgemein bekannt sein, dafl Rentnern ein Betrag von
Fr. 10.— bis Fr. 20.— monatlich als Taschengeld iiberlassen bleiben soll, ebenso
Insassen von Heimen und Anstalten, soweit sie zurcchnungsfihig sind.
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Es ist nicht leicht, immer den richtigen Mittelweg zu finden. Die Anwendung
der Richtsitze verlangt viel praktisches Verstdndnis, Einfiihlungsvermogen
und den Willen, nicht am «griinen Tisch » abzusprechen. Halten wir uns immer vor
Augen und im Gedéchtnis: « Was wir selbst nicht fertig bringen wiirden, kénnen
wir auch von andern nicht verlangen». Unser Denken und Entscheiden soll im
Willen zur Gerechtigkeit verankert sein. Weder Sympathie noch Antipathie
darf beim Armenpfleger zur Entscheidung iiber eine Unterstiitzung beitragen.
Gefiihlsmomente konnen vielleicht dort mitwirken, wo es sich um die Art der
Unterstiitzung, nie aber, wenn es sich um das Ausmaf} handelt.

Was ist nun das Ergebnis unserer Erhebungen und unseres .Nachdenkens
im einzelnen Firsorgefall? ‘

Die Richtsitze sagen iiber die Unterstiitzung selbst nichts aus. Sie stellen
einfach die Lebenshaltungsbediirfnisse fest. Wenn es sich um Bediirftige handelt,
die allein auf die Unterstiitzung angewiesen sind, ist die Rechnung eine verhilt-
nismiBig einfache, besonders, wenn es Pensionire in Heimen und Anstalten be-
trifft. Handelt es sich aber um Einzelpersonen oder gar Familien in offener Fiir-
sorge, denen ein Arbeitseinkommen, wenn auch ein beschrinktes, zur Verfiigung
steht, dann muB natiirlich diese Einnahme an den Lebenshaltungsbedarf angerech-
net werden. Ob dies dann zu 1009, oder zu einem reduzierten Ansatz geschieht,
muf} im Einzelfalle abgeklirt werden. Es kommen aber auch noch viele andere
Einnahmequellen in Betracht: Verwandtenunterstiitzung (Art. 328/329 ZGB),
gerichtlich gesprochene Unterhaltsbeitrige bei geschiedenen Ehen oder bei a. e.
Kindern, Versicherungs- und Fiirsorgebeitrige aus Pensionskasse, Taggelder
der Krankenkassen, Taggelder oder Renten der Unfallversicherung, Taggelder der
Militarversicherung, Taggelder der Arbeitslosenversicherung, Renten der Alters-
und Hinterlassenenversicherung. Firsorgebeitrige: Stiftung «Fiir das Alterv,
Hinterbliebenenfiirsorge. Freiwillige private und offentliche Beitrige: z. B. Sti-
pendien aus Lehrlingsfonds, Schulungsbeitrige aus Stiftungen, Beitrige aus
Familienstiftungen usw.

Die Gegeniiberstellung des Ausgabenbedarfes und der Einnahmen ergibt
dann den Unterstiitzungsbedarf. Man tut gut, solche Rechnungen nicht allein
im Kopf zu machen, sondern, besonders bei erstmaliger Unterstiitzung, wenigstens
wenn es sich um eine voraussichtliche Dauerunterstiitzung handelt, zu Papier
zu bringen. Das erleichtert nicht nur fiir spiter eine Nachkontrolle, sondern ist
eventuell auch den Rekursorganen niitzlich.

Daf3 bei Dauerunterstiittzung nicht zu knapp gerechnet werden darf, um
die Hilfsbediirftigen nicht auf ein Okonomisches Minimum herabzudriicken,
sollte allgemein bekannt sein. Menschen, die lange Zeit nur noch knapp vege-
tieren, nicht eigentlich aber mehr leben und richtig atmen konnen, verfallen der
Gefahr des Triibsinns, der Verbitterung, neigen zur Opposition gegen die ganze
menschliche Gesellschaft und gehen dadurch der Volksgemeinschaft als wert-
volle Elemente verloren. Unsere Aufgabe ist es, denen die zu uns kommen,
nicht nur materiell Hilfe zu gewihren, sondern ihnen den Glauben an das Gute und

Gerechte zu stiirken und sie Land und Volk als gleichwertige Glieder zu erhalten.

Das Konkordat iiber die wohnortliche Unterstiitzung, Art. 8, iibertrigt der
mit der Besorgung der Konkordatsfille betrauten Behérde des Wohnkantons
das Recht, die Art und das MaB der Unterstiitzung nach den ortlichen Verhilt-
nissen und in gleicher Weise wie fiir Kantonsbiirger festzusetzen. Man hat schon
den Einwand gehort, der Beitritt zum Konkordat sei nicht zu empfehlen, weil
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die Armenpflegen der groBeren Orte ein rechtliches und Gkonomisches Uberge-
wicht hatten, das sich finanziell fiir die Landgemeinden bzw. die Heimatgemein-
den nachteilig auswirke, mit andern Worten, die Unterstiitzungsansitze wiirden
von den Armenpflegen in grofien Gemeinden so hoch angesetzt, daf3 sich auch
der prozentuale Anteil der Heimatgemeinden immer noch nachteiliger auswirke,
als wenn diese die Kosten auf heimatlicher Basis allein tragen, dafiir aber auch
allein verfiigen diirften. Ich glaube, diese Darstellung ist tibertricben. Natiirlich
haben die Armenpflegen groBlerer Gemeinden andere MaBstibe, als diejenigen
kleinerer Gemeinden. Man darf aber nicht vergessen, daf} sich das Leben in einer
Stadt oder einer groflen Industriegemeinde anders abwickelt als im entlegenen
Dorf. Es lif3t sich hier wie dort nicht alles auf einen Leist bringen. Zuzugeben ist,
daB in der Stadt die Bediirfnisse oft kiinstlich gesteigert werden, nicht durch die
Armenpflegen, sondern durch die Bevélkerung. Diese Tatsache darf aber nicht
dazu fiihren, die Bediirftigen, welche das Biirgerrecht finanzschwacher Gemeinden
besitzen, in der Wohngemeinde in Nachteil zu setzen. Ein Ausgleich 1if3t sich
hin und wieder durch Zuwendungen von Mitteln aus privaten Quellen finden,
doch begegnet dies oft groBleren Schwierigkeiten deshalb, weil freiwillige Spenden
manchmal nur geleistet werden, wenn dadurch die Armengenossigkeit vermieden
werden kann. Dies ist z. B. der Fall bei der Stiftung «Fiir das Alter» und bei
Fondationen.

Nachschrift der Redaktion: Die vom Referent an die Horer verteilten Unterlagen mit
Berechnungen, Aufstellungen und Beispiclen werden hier nicht wiedergegeben. Sie
besitzen zum Teil nur lokale Giiltigkeit und sind infolge von Preisverinderungen
heute iiberholt. Die Zahlen kénnten daher leicht millverstanden und unrichtig ausge-
wertet werden. Dagegen wiire es wunschbar, wenn z. B. die Schweizerische Armen-
pfleger-Konferenz von Zeit zu Zeit fiir verschiedene Landesgegenden die armen-
rechtlichen Existenzminima berechnen liclle. (Der Redaktor)

Wenn wir helfen

Man sagte von Friulein R., sie sei die Giite selbst, denn sie hatte ein offenes
Herz und eine offene Hand fiir die Not ihrer Mitmenschen. Wenn Sammlungen
fiir einen guten Zweck veranstaltet wurden, steuerte sie ihr Scherflein dazu bei,
sie bedachte wohltitige Institutionen mit Gaben, war aber auch bereit, Mit-
menschen, die sie personlich kannte, unter die Arme zu greifen, allerdings nur
dann, wenn sie das Gefiihl hatte, die Not sci nicht selbst verschuldet. Auf eigene
Verschuldung konnte sie sehr ablehnend reagieren, weshalb es denn vorkommen
konnte, daBl Menschen von ihr enttduscht wurden und an ihre Giite, von der an-
dere sprachen, nicht glauben konnten. Zu diesen Menschen gehérte die Putzfrau.

Friaulein R. hitte an ihr nichts aussetzen konnen, denn sie war tleiflig und
treu. Doch einmal bat die Frau um cinen VorschuB}, sie sei gerade etwas in Ver-
legenheit, sagte sie. Friulein R., die vorher tiber die Verhiltnisse der Frau nicht
orientiert gewesen war, liell sich das Nihere erzihlen und erfuhr, daf acht Kinder
da waren und der Mann als Fabrikarbeiter nur einen kleinen Lohn nach Hause
bringen konnte. Dieser hitte fiir eine kleinere Familie zwar schr wohl ausgereicht,
um so mehr als Vater und Mutter bescheiden lebten und keinen Vergniigungen
nachgingen. Doch acht Kinder zu erndhren, war mit diesem Gelde eine Kunst,
selbst der Verdienst der Mutter geniigte nicht, wenn etwas angeschaftt werden



	Richtlinien und Richtsätze für die Bemessung der armenrechtlichen Unterstützung

